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Glückliches neues Jahr!
Happy New Year <> Bonne Anné
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
verehrte Kundinnen und Kunden,
in diesem Jahr warten nicht nur
365 frische, neue Tage auf uns,
sondern es gibt dank Schaltjahr
einen weiteren Bonustag, den 29.
Februar 2024. Eine Ausnahme, et-
was Besonderes, ein Highlight -
vielleicht lassen Sie uns wissen,
was Sie sich für diesen besonde-
ren Tag, den es nur alle vier Jahre
einmal gibt, vornehmen. Werden
Sie den Bonustag einfach „blau-
machen“, sich etwas Besonderes

gönnen, vielleicht sind Sie genau
an diesem Tag geboren und freu-
en sich auf einen „richtigen Ge-
burtstag“? Möglicherweise wird
es einfach ein entspannter, glück-
licher Donnerstag mit guten Freun-
den und einem Gläschen Scham-
pus „auf die nächsten vier Jahre“
- schreiben Sie uns gerne an
redaktion@rautenberg.media mit
dem Betreff: 29. Februar 2024 -
wir sind gespannt darauf, was Sie
planen und worauf Sie sich heute
schon freuen!*

Wir wünschen Ihnen allen einen
wunderschönen, grandiosen Start
in das Jahr 2024.
Glück, Freude, Lachen, Erfolg und
Erfüllung mögen Sie an jedem
neuen Tag begleiten und Ihnen -
spätestens am Abend - ein zufrie-
denes Lächeln auf die Lippen zau-
bern.
Selbstverständlich wünschen wir
Ihnen Gesundheit und bei allem Tun
(und Lassen / was manchmal noch

schwerer ist) viel (Glücks-)Schwein!
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen
in dieses neue Jahr zu starten!
Herzliche Grüße
Ihre
Siri Rautenberg-Otten
mit allen Mitwirkenden
RAUTENBERG MEDIA

*Wenn Sie mögen, veröffentlichen
wir Ihre Beiträge in aller Kürze in
unseren Publikationen.
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Karneval auf der „Hohen Belmicke“

Der Kartenvorverkauf für die
Karnevalssitzung des TuS Bel-
micke am 11. Februar 2024 fin-
det am Sonntag, 7. Januar 2024,
von 11 bis 12 Uhr im Annaheim
statt. Karten, die dort nicht ver-
kauft werden, kann man ab dem
8. Januar 2024 unter der Tele-
fon-Nr. 02763 - 7271 bei Frank
Barczyk erwerben.
Der Kartenpreis beträgt 19 Euro/
Stck.
Maximal können 10 Karten pro
Käufer/Käuferin erworben wer-
den.
Die 70. Karnevalssitzung des
TuS Belmicke steht unter dem
Motto „Fastelovend im Hätz -„Fastelovend im Hätz -„Fastelovend im Hätz -„Fastelovend im Hätz -„Fastelovend im Hätz -
Die beste Zick zum Fiere isDie beste Zick zum Fiere isDie beste Zick zum Fiere isDie beste Zick zum Fiere isDie beste Zick zum Fiere is
jetzt!“jetzt!“jetzt!“jetzt!“jetzt!“
Kevin Mankel & Rainer Toma-
setti werden erstmals gemein-
sam als Sitzungspräsidenten
durch das ca. 5-stündige Pro-
gramm führen.
U. a. erwarten die Besucher die
Funkengarten Belmicke, Alt-

stadtladies Drolshagen, Män-
nergarde Oberveischede, Liese-
lotte Lotterlappen, Willi &
Klaus, Fiedele Fordler, Showgar-
de Schönau und die Kölner Band
ELDORADO.
Den Auftakt zu den drei tollen
Belmicker Karnevalsveranstal-
tungen macht am
Freitag, 2. Februar 2024, abFreitag, 2. Februar 2024, abFreitag, 2. Februar 2024, abFreitag, 2. Februar 2024, abFreitag, 2. Februar 2024, ab
19.33 Uhr die 11. Belmicker19.33 Uhr die 11. Belmicker19.33 Uhr die 11. Belmicker19.33 Uhr die 11. Belmicker19.33 Uhr die 11. Belmicker
KarnevalspartyKarnevalspartyKarnevalspartyKarnevalspartyKarnevalsparty
u. a. mit der Funkengarde Bel-
micke, Krachergarde Elspe,

Prinzen- und Funkengarde Hel-
den, TG Bleche, Tanzgarde Meg-
gen, Showgarde Wildberg, Alt-
stadtladies Drolshagen, Prin-
zengarde Ennest u. a.
Musikalische Begleitung : DJ
Fabian Köppe

Rosenmontag, 12. FebruarRosenmontag, 12. FebruarRosenmontag, 12. FebruarRosenmontag, 12. FebruarRosenmontag, 12. Februar
2024, ab 15 Uhr 112024, ab 15 Uhr 112024, ab 15 Uhr 112024, ab 15 Uhr 112024, ab 15 Uhr 11
Blaue Funken Belmicke, Belmi-
cker Rasselbande, Tanzgruppen
aus Drolshagen, Tanzgruppe
Frenkhausen, Zauberer Thors-
ten Rosenthal
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„Essen auf Rädern“ ist steuerlich nicht absetzbar
Selbst kochen oder das Essen
nach Hause liefern lassen? Nicht
nur junge Menschen greifen
häufig auf Pizza-Lieferdienste
und Co. zurück. Viele Senioren
müssen den Service „Essen auf
Rädern“ nutzen, wenn eine
Selbstversorgung nicht mehr
möglich ist. Das gelieferte Es-
sen kommt dabei in der Regel
teurer als selbst zubereitete
Mahlzeiten. Denn es fallen nicht
alleinig die Kosten für die Mahl-
zeit, sondern noch Personalkos-
ten für die Köche und den Fahr-
dienst an. Aus diesem Grund ist
es nachvollziehbar, wenn Rent-
ner versuchen, diese Mehrkos-
ten in ihrer Steuererklärung ab-
zusetzen. Finanzgerichte fällten
daher Urteile zum Absetzen als
haushaltsnahe Dienstleistung
oder außergewöhnliche Belas-
tung. Letzterer Fall wurde vom
Finanzgericht Münster erst
jüngst am 27. April 2023 abge-
lehnt und eine Revision nicht
zugelassen.

Verpflegungskosten sind per seVerpflegungskosten sind per seVerpflegungskosten sind per seVerpflegungskosten sind per seVerpflegungskosten sind per se
keine außergewöhnlichen Be-keine außergewöhnlichen Be-keine außergewöhnlichen Be-keine außergewöhnlichen Be-keine außergewöhnlichen Be-
lastungenlastungenlastungenlastungenlastungen

Im aktuell entschiedenen Streit-
fall versuchte ein Rentnerehe-
paar, den Fiskus an den 1.541
Euro Kosten für ihr „Essen auf
Rädern“ für das Jahr 2019 zu
beteiligen. Bei den Ehegatten
lagen die Pflegegrade 2 bzw. 3
sowie ein zusätzlicher Grad der
Behinderung von 100 mit Merk-
zeichen G vor. Da die beiden sich
aufgrund ihrer Beeinträchtigun-
gen nicht mehr selbst verpfle-
gen konnten, waren sie auf Lie-

ferung von warmem Essen an-
gewiesen. Aufgrund dieser
Zwangsläufigkeit versuchten
sie, den steuerlichen Abzug als
außergewöhnliche Belastung zu
erwirken.
Dass die Belieferung mit dem
Mittagessen beim Ehepaar
krankheitsbedingt notwendig
war, erkannten das Finanzamt
und das Finanzgericht an. Je-
doch ist es heutzutage in der
Gesamtbevölkerung weit ver-
breitet, sich Essen nach Hause
zu bestellen.
Vielen anderen Steuerpflichti-
gen entstehen vergleichbare
Aufwendungen für die Verpfle-
gung, die auch nicht absetzbar
sind. Berufstätige müssen zum
Beispiel die Kosten einer aus-
wärtigen Mittagsverpflegung
tragen oder Eltern die Kosten
für das Mittagessen ihrer Kin-
der in der Kita oder Schulmen-
sa. Daran fanden die Richter
nichts außergewöhnlich. Das Fi-
nanzgericht hat diese Aufwen-
dungen deshalb den üblichen

Kosten der Lebensführung zu-
geordnet, deren steuerliche Be-
rücksichtigung im Allgemeinen
als nicht vertretbar empfunden
wird. Selbst erhöhte Aufwendun-
gen für krankheitsbedingte Di-
ätverpflegungen sind nach
höchstrichterlichem Beschluss
nicht absetzbar. Daher müsse
dieser Ansatz erst recht für eine
normale Verpflegung gelten.
Weiterhin erfordern allgemeine
Belastungen im Steuerrecht,
dass die Kosten direkt für die
Heilung oder Linderung einer
Krankheit aufgewendet werden.
In diesem Fall handelt es
sich indes um reine Folgekos-
ten der Beeinträchtigungen. Die
Finanzrichter erklärten, dass ty-
pische Aufwendungen des tägli-
chen Lebens, wie die Versorgung
mit Nahrung, generell mit dem
steuerlichen Grundfreibetrag
abgedeckt sind. Im Streitfall wa-
ren die Mehrkosten des Ehe-
paars zudem mit dem gewähr-
ten Behindertenpauschbetrag
steuerlich abgegolten. Ein wei-

terer Abzug sei nicht vorgese-
hen.

Essen auf Rädern wird außerEssen auf Rädern wird außerEssen auf Rädern wird außerEssen auf Rädern wird außerEssen auf Rädern wird außer-----
halb des Haushalts zubereitethalb des Haushalts zubereitethalb des Haushalts zubereitethalb des Haushalts zubereitethalb des Haushalts zubereitet

In einem länger zurückliegenden
Streitfall ging es ebenfalls um
ein Ehepaar, das „Essen auf Rä-
dern“ in Höhe von 1.824 Euro für
das Jahr 2008 steuerlich abset-
zen wollte. In diesem Fall als
haushaltsnahe Dienstleistung, da
sich die Kläger vom Diakonischen
Werk die Mittagessen in ihren
Haushalt liefern ließen.
Das Finanzgericht Münster ver-
sagte jedoch den Abzug, da die
Mahlzeiten in der Diakonie, also
außerhalb des Haushalts, zube-
reitet und angerichtet worden
sind. Die reine Anlieferung des
Essens fällt nicht unter die haus-
haltsnahen Dienstleistungen.
Diese erfordern, dass die Mahl-
zeiten im Haushalt des Steuer-
pflichtigen vor Ort gekocht wer-
den, was bei „Essen auf Rädern“
nicht der Fall ist.
Die Zubereitung von Mahlzeiten
an sich kann als haushaltsnahe
Dienstleistung gewertet werden,
da es sich typischerweise um eine
im Haushalt anfallende Leistung
handelt, die normalerweise durch
Mitglieder des Haushalts über-
nommen wird. „Werden die Mahl-
zeiten z. B. durch eine Haushalts-
hilfe in der eigenen Küche in der
Wohnung des Steuerpflichtigen
gekocht, dann können die Ar-
beitskosten durchaus als haus-
haltsnahe Dienstleistungen die
Einkommensteuer reduzieren“,
betont die Lohnsteuerhilfe Bay-
ern. (Lohi Bayern e.V.)
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Smishing, Vishing, Phishing – oder was?
Der Begriff „Phishing“ ist vielen
Menschen inzwischen bekannt.
Doch was verbirgt sich hinter
„Smishing“ und „Vishing“? Alle
drei Social-Engineering-Attacken
haben das gleiche Ziel: Durch ge-
zielte Täuschung und Irreführung
von Kundinnen und Kunden an
sensible Informationen wie Onli-
ne-Banking-Zugänge, PINs, TANs,
Konto-oder Kreditkartenummern
zu kommen. Werden Daten her-
ausgegeben, nehmen die
Täter:innen unberechtigte und
damit kriminelleTransaktionen zu
Lasten der Verbraucher:innen vor.
Das Internetportal kartensicher
heit.de klärt über die Unterschie-
de der Methoden auf:

Gefährliche E-Mails: PhishingGefährliche E-Mails: PhishingGefährliche E-Mails: PhishingGefährliche E-Mails: PhishingGefährliche E-Mails: Phishing
Phishing setzt sich zusammen aus
„Passwort“und „Fishing“. Krimi-
nelle versuchen mittels gefälsch-
ter E-Mails persönliche Zugangs-
daten abzugreifen. Sie täuschen
dringenden Handlungsbedarf vor,
da sonst beispielsweise die Sper-
rung des Kontosdrohen würde.
Mit dem Klick auf einen Weblink
und Eingabe der Login-Daten
landen diese in den Händen der
Cyber-Kriminellen. Oftmals bein-
halten die E-Mails auch schädli-
che Anhänge, die weiteren Zu-
gang zu wertvollen Daten liefern.

Betrug per SMSoder Betrug per SMSoder Betrug per SMSoder Betrug per SMSoder Betrug per SMSoder WhatsApp:WhatsApp:WhatsApp:WhatsApp:WhatsApp:
SmishingSmishingSmishingSmishingSmishing
Bei dieser Kombination aus
„SMS“und „Phishing“fordert
eine Textnachricht am Handy dazu
auf,einem Link zu folgen oder
eine Telefonnummer anzurufen.
Dabei sollenangeblich das Konto
geprüft oder Daten aktualisiert
werden. Der Link führt allerdings
zu einer gefälschten Webseite
oder der Anruf zu einem angebli-
chen Mitarbeitenden eines real-
existierenden Unternehmens.

Unerwünschte Unerwünschte Unerwünschte Unerwünschte Unerwünschte Anrufe:Anrufe:Anrufe:Anrufe:Anrufe:     VVVVVishingishingishingishingishing
Beim „Voice-Phishing“läuft der
Kontakt übers Telefon. Die
Anrufer:innen wirken sehr ver-
trauenswürdig und geben vor,
vermeintliche Sicherheitsproble-
me lösen zu müssen. Die Krimi-
nellen verleiten dazu, geheime
Daten herauszugeben oder direkt
Geld zu überweisen. Auf mögli-
che Einwände und Zweifel rea-
gieren sie mit glaubwürdigen Ar-
gumenten.

Wie kann man sich schützen?Wie kann man sich schützen?Wie kann man sich schützen?Wie kann man sich schützen?Wie kann man sich schützen?
1. Banken und Sparkassen, Be-
hörden oder seriöse Firmen fra-
gen Sie niemals nach vertrauli-
chen Informationen – weder te-
lefonisch noch digital!
2. Folgen Sie keinen Links, bei
denen zur Eingabe von PINs,
TANs, Passwörtern, Konto-oder
Kreditkartennummern aufgefor-
dert wird.
3. Reagieren Sie nicht auf unüb-
liche E-Mails, SMS oder Anrufe.
Anhänge, Links und Bilder soll-
ten Sie nicht öffnen,ohne vorher
genau zu prüfen, von wem sie
stammen.
4. Lassen Sie sich nicht unter
Druck setzen! Fragen Sie im Zwei-

fellieber direkt bei Ihrer persön-
lichen Kundenberatung der Bank
oder Sparkasse nach. Das hat

auch Zeit, bis das Institut wieder
geöffnet ist.
5. Sollten Sie trotz aller Vorsicht
auf Kriminellehereingefallen sein
und vertrauliche Daten weiter-
gegebenhaben, sperren Sie sofort
das Online-Banking. Entweder
direkt bei Ihrem Kreditinstitut
oder beim Sperr-Notruf 116 116*.

* Der Service des Sperr-Notrufs
ist kostenlos. Auch der Anruf bei
der 116 116 aus dem deutschen
Festnetz ist gebührenfrei. Aus
dem Mobilnetz und aus dem Aus-
land können Gebühren anfallen.
Sollte der Sperr- Notruf in selte-
nen Fällen aus dem Ausland
(Quelle: Euro Kartensystem/
Agentur Schwarz & Sprenger
GmbH)
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Steigende Kosten im Pflegeheim:
Diese Hilfen gibt es in NRW
Die Verbraucherzentrale NRW
gibt Tipps, wie man staatliche
Unterstützung für die teure sta-
tionäre Pflege erhält.
Ein Platz im Pflegeheim wird
immer teurer. In NRW sind die
Kosten in den letzten Monaten
auf durchschnittlich 2.858 Euro
im Monat gestiegen. Diese ho-
hen Summen können immer
mehr Menschen nicht aus eige-
nem Einkommen und Vermögen
stemmen und müssen daher Hil-
fen vom Staat in Anspruch neh-
men. In NRW gibt es verschie-
dene Leistungen, die beantragt
werden können. Hierzu gehören
das „Wohngeld“, das „Pflege-
wohngeld“ und die „Hilfe zur
Pflege“. Das Sozialamt prüft
jeweils, ob die Voraussetzungen
gegeben sind. „Das ist kompli-
ziert“, sagt Pflegerechtsexper-
tin Verena Querling von der Ver-
braucherzentrale NRW und er-
klärt, welche der staatlichen Hil-
fen wann die richtige ist. Dazu
ist auch eine neue Broschüre er-
hältlich.

Wohngeld:Wohngeld:Wohngeld:Wohngeld:Wohngeld:
Das Wohngeld ist ein Zuschuss
zu den Mietkosten. Auch
Heimbewohner:innen haben
hierauf unter bestimmten Vor-
aussetzungen einen Anspruch.

Wohngeld gibt es, wenn die
Mietkosten nicht aus eigenem
Einkommen oder Vermögen ge-
deckt werden können. Die Be-
rechnung des Einkommens er-
folgt individuell. Als Vermögen
gelten Ersparnisse, Grundbesitz
oder andere Werte. Das Schon-
vermögen liegt in der Regel bei
60.000 Euro, bei Partnern sind
es 90.000 Euro. Das bedeutet,
dass ein Vermögen bis zu dieser
Summe bei der Berechnung
außen vor bleibt und geschützt
ist. In dem Antrag müssen daher
die persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse mitgeteilt
werden. Außerdem dürfen Wohn-
geldbezieher keine anderen So-
zialleistungen wie Hilfe zur Pfle-
ge beziehen. Wie hoch das
Wohngeld letztlich ausfällt, rich-
tet sich nach den Mietkosten.
Diese ergeben sich aus dem
Mietniveau der Region, in der
sich das Heim befindet.

Pflegewohngeld:Pflegewohngeld:Pflegewohngeld:Pflegewohngeld:Pflegewohngeld:
In NRW gibt es das sogenannte
Pflegewohngeld. Darüberkann
ein Teil der Kosten im Pflege-
heim, nämlich die Investitions-
kosten, ganz oder teilweise fi-
nanziert werden. Pflegewohn-
geld können Bewohner:innen ei-
nes Pflegeheims ab dem Pflege-

grad 2 erhalten, wenn sie einen
finanziellen Bedarf haben. Bei
der Berechnung des Bedarfs
prüft das Sozialamt, ob das ei-
gene Einkommen ausreicht, um
die Kosten im Pflegeheim zu
decken. Auch das Vermögen wird
bei der Berechnung herangezo-
gen. Der Schonbetrag liegt hier
bei 10.000 Euro, bei Partnern
sind es 15.000 Euro. Unter be-
stimmten Umständen ist weite-
res Vermögen geschützt. Dies
kann auch eine Immobilie sein,
wenn diese angemessen ist und
weiterhin vom Partner bewohnt
wird. Pflegewohngeld setzt vor-
aus, dass eine Lücke nur in Höhe
der Investitionskosten besteht.
Die eigenen finanziellen Mittel
müssen also ausreichen, um die
anderen Kosten selbst zu be-
zahlen.

Hilfe zur Pflege:Hilfe zur Pflege:Hilfe zur Pflege:Hilfe zur Pflege:Hilfe zur Pflege:
Reicht das eigene Einkommen
und Vermögen nicht aus, um die
restlichen Kosten im Pflegeheim
zu finanzieren, kann ein An-
spruch auf Hilfe zur Pflege be-
stehen. Das Sozialamt prüft auch
hier zunächst, ob ein Bedarf be-
steht. Voraussetzung ist, dass
Einkommen und Vermögen nicht
ausreichen, um die Heimkosten
zu decken. Für die Heimkosten
muss bis auf wenige Ausnahmen
das gesamte Einkommen und
Vermögen genutzt werden.
Außen vor bleibt ein Schonbe-
trag in Höhe von 10.000 Euro,
bei zwei Personen in Höhe von
20.000 Euro. Außerdem wird un-
ter bestimmten Voraussetzun-

gen weiteres Schonvermögen
berücksichtigt. Dies kann im
Einzelfall auch eine Immobilie
sein.

Antragstellung:Antragstellung:Antragstellung:Antragstellung:Antragstellung:
Alle drei staatlichen Hilfen soll-
ten frühzeitig beantragt werden.
Denn die Leistungen werden
immer nur ab dem Zeitpunkt der
Antragstellung gewährt – also
in keinem Falle rückwirkend.
Alle drei staatlichen Hilfen sind
beim Sozialamt zu beantragen.
Entsprechende Formulare zur
Antragstellung gibt es dort auch
online. Wer unsicher ist, kann
die Pflegeeinrichtung, das Sozi-
alamt, Pflegeberatungsstellen
oder Pflegestützpunkte um Un-
terstützung bitten. Bei konkre-
ten Fragen rund um Einkommen
und Vermögen – wie zum Bei-
spiel zur Berechnung des Ein-
kommens, Rückforderung von
Schenkungen oder zum Schon-
vermögen – ist es ratsam, einen
Fachanwalt für Familienrecht
oder Sozialrecht zu kontaktie-
ren. (Verbraucherzentrale NRW
/ Beratungsstelle Bergisch Glad-
bach)
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Anzeige

Herzensprojekt -
Kindern eine gute Zukunft ermöglichen
Bender & Bender Immobilien Gruppe
finanziert Schulbau in Afrika mit Unterstützung von FLY&HELP
Schon länger plante Mike Ben-
der, Geschäftsführer der Bender
& Bender Immobilien Gruppe aus
Altenkirchen, einen Schulbau in
Entwicklungsländern zu unter-
stützen. „Das Geschäftsjahr
2022 war dank dem Einsatz un-
serer Mitarbeiter:innen ein sehr
erfolgreiches Jahr. Von diesem
Erfolg möchte ich gerne einen
Teil an Menschen weitergeben,
denen es nicht so gut geht.“,
erzählt Mike Bender. Ende 2022
nahm er dann Kontakt zu Reiner
Meutsch auf. Dieser hat bereits
über 750 Schulen in 56 Ländern
mit seiner Stiftung FLY&HELP er-
öffnet. Kurz darauf wurde der
Vertrag über den Schulneubau in
Agbodrafo, einer Stadt mit ca.
9.000 Einwohnern im Land Togo,
unterschrieben.
Neubau einer Grundschule fürNeubau einer Grundschule fürNeubau einer Grundschule fürNeubau einer Grundschule fürNeubau einer Grundschule für
230 Schulkinder230 Schulkinder230 Schulkinder230 Schulkinder230 Schulkinder
Das vorhandene Schulgebäude
wurde im Mai diesen Jahres von
einem Sturm fast vollständig
zerstört, sodass der Unterricht
teilweise nur bei schönem Wet-
ter unter einem provisorischem
Unterschlupf stattfinden konn-
te. Umso mehr freute es Mela-
nie und Mike Bender, dass nun
ca. 230 Kindern mit dem Neu-
bau ihres Schulgebäudes die
Chance auf eine gute Schulbil-
dung unter besseren Bedingun-
gen haben können. Das Ge-
bäude besteht aus 4 Klassen-
räumen, einem Lagerraum so-

wie einem Lehrerzimmer.
Die Schuleinweihung im No-Die Schuleinweihung im No-Die Schuleinweihung im No-Die Schuleinweihung im No-Die Schuleinweihung im No-
vembervembervembervembervember
Zur offiziellen Einweihung der
Schule reisten Melanie und Collin
Bender am 15.11.2023 nach Ag-
bodrafo, um an der Feier zur Er-
öffnung teilzunehmen. „Die Dank-
barkeit der Kinder und Eltern trei-
ben mir heute noch Tränen in die
Augen. Das war eine Reise, die
wir nie im Leben vergessen wer-
den.“, sagt Melanie Bender. Ne-
ben der Schuleinweihung wurden

innerhalb einer Woche weitere
Schulen und Familien besucht,
die dringend Unterstützung be-
nötigen. Die Hilfsaktion Togo/
Togoville e.V. unterstützt mit ei-
nem Team aus Deutschland und
aus Togoville viele dieser Men-
schen und hat auch die Reise
der Familie Bender in Agbodrafo
begleitet.
Weitere Spenden fließen in Spiel-Weitere Spenden fließen in Spiel-Weitere Spenden fließen in Spiel-Weitere Spenden fließen in Spiel-Weitere Spenden fließen in Spiel-
und Lernmaterialund Lernmaterialund Lernmaterialund Lernmaterialund Lernmaterial
Zusätzlich zum Schulgebäude wur-
den Tische, Bänke und Lehrmate-

rial finanziert. Mit Spendenläu-
fen erzielten Melanie und Mike
nochmals eine ordentliche Sum-
me an Spendengeldern, um wei-
teres Spiel- und Lernmaterial
an die Lehrer und Kinder über-
reichen zu können. „Ein riesen
Dank geht an alle privaten
Spender:innen, die es ermög-
licht haben, dass wir vor Ort noch
weitere schöne Überraschungen
an die Kinder und Eltern über-
reichen könnten!“, freut sich
Collin Bender.
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Freitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. Januar
Viktoria-ApothekeViktoria-ApothekeViktoria-ApothekeViktoria-ApothekeViktoria-Apotheke
Dieringhauser Str. 99, 51645 Gummersbach, 02261/77297

Samstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. Januar
Sonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-Apotheke
Hömerichstr. 79, 51643 Gummersbach, 02261/65414

Sonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. Januar
Bergische Bergische Bergische Bergische Bergische ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Bielsteiner Str. 111, 51674 Wiehl, 02262/2010

Montag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. Januar
Rosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-Apotheke
Wilhelmstr. 30, 51643 Gummersbach, 02261/27300

Dienstag, 9. JanuarDienstag, 9. JanuarDienstag, 9. JanuarDienstag, 9. JanuarDienstag, 9. Januar
AggerAggerAggerAggerAgger-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Königstr. 6, 51645 Gummersbach, 02261/98450

Mittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. Januar
Alte Alte Alte Alte Alte ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Kölner Str. 250A, 51702 Bergneustadt, 02261/41063

Donnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. Januar
Markt-Apotheke OHGMarkt-Apotheke OHGMarkt-Apotheke OHGMarkt-Apotheke OHGMarkt-Apotheke OHG
Kölner Str. 251, 51702 Bergneustadt, 02261/49364

Freitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. Januar
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Kaiserstr. 10, 51643 Gummersbach, 02261/66966

Samstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. Januar
Apotheke am BernbergApotheke am BernbergApotheke am BernbergApotheke am BernbergApotheke am Bernberg
Dümmlinghauser Str. 55, 51647 Gummersbach, 02261-55550

Sonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. Januar
Mozart-ApothekeMozart-ApothekeMozart-ApothekeMozart-ApothekeMozart-Apotheke
Gummersbacher Str. 20, 51645 Gummersbach, 02261/23233

Montag, 15. JanuarMontag, 15. JanuarMontag, 15. JanuarMontag, 15. JanuarMontag, 15. Januar
Elefanten-ApothekeElefanten-ApothekeElefanten-ApothekeElefanten-ApothekeElefanten-Apotheke
Schützenstr. 13, 51643 Gummersbach, 02261/24654

Dienstag, 16. JanuarDienstag, 16. JanuarDienstag, 16. JanuarDienstag, 16. JanuarDienstag, 16. Januar
Brunnen Brunnen Brunnen Brunnen Brunnen ApothekApothekApothekApothekApotheke im Bergischen Hofe im Bergischen Hofe im Bergischen Hofe im Bergischen Hofe im Bergischen Hof
Kaiserstr. 35, 51643 Gummersbach, 02261/23390

Mittwoch, 17. JanuarMittwoch, 17. JanuarMittwoch, 17. JanuarMittwoch, 17. JanuarMittwoch, 17. Januar
Berg-ApothekeBerg-ApothekeBerg-ApothekeBerg-ApothekeBerg-Apotheke
Breslauer Str. 10a, 51702 Bergneustadt, 02261/41559

Donnerstag, 18. JanuarDonnerstag, 18. JanuarDonnerstag, 18. JanuarDonnerstag, 18. JanuarDonnerstag, 18. Januar
Wiedenau-Apotheke OHGWiedenau-Apotheke OHGWiedenau-Apotheke OHGWiedenau-Apotheke OHGWiedenau-Apotheke OHG
Olper Str. 67, 51702 Bergneustadt, 02261-48438

Freitag, 19. JanuarFreitag, 19. JanuarFreitag, 19. JanuarFreitag, 19. JanuarFreitag, 19. Januar
Sonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-Apotheke
Im Weiher 21, 51674 Wiehl, 02262/9567

Samstag, 20. JanuarSamstag, 20. JanuarSamstag, 20. JanuarSamstag, 20. JanuarSamstag, 20. Januar
Medica Medica Medica Medica Medica ApothekApothekApothekApothekApotheke im Ärztehause im Ärztehause im Ärztehause im Ärztehause im Ärztehaus
Marie-Juchacz-Str. 2, 51645 Gummersbach, 02261/8175633

Sonntag, 21. JanuarSonntag, 21. JanuarSonntag, 21. JanuarSonntag, 21. JanuarSonntag, 21. Januar
Apotheke zur PostApotheke zur PostApotheke zur PostApotheke zur PostApotheke zur Post
Kölner Str. 230, 51702 Bergneustadt, 02261/42323

Angaben ohne Gewähr.

Ihr regionaler Treppenliftpartner

aus Bergneustadt

Tel.: 0 22 61 / 9 15 67 74 

www.triumph-treppenlifte.de
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Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-
praxen in Oberbergpraxen in Oberbergpraxen in Oberbergpraxen in Oberbergpraxen in Oberberg
Die drei allgemeinen ärztlichen
Notdienstpraxen des ambulanten
Bereitschaftsdienstes der nieder-
gelassenen Ärzte im Kreis Ober-
berg am Kreiskrankenhaus Gum-
mersbach, am Kreiskrankenhaus
Waldbröl und am Krankenhaus
Wipperfürth sind bis 21 Uhrbis 21 Uhrbis 21 Uhrbis 21 Uhrbis 21 Uhr in
den Praxisräumen erreichbar.
Am Wochenende sowie mitt-
wochs- und freitagsnachmittags
werden die Öffnungszeiten in ei-
nen „Früh-“ und „Spätdienst“
geteilt und damit an die Stoßzei-
ten der Inanspruchnahme des
ambulanten Notdienstes ange-
passt.
Die Öffnungszeiten der Not-
dienstpraxen in Gummersbach,
Waldbröl und Wipperfürth lauten
wie folgt:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 19
bis 21 Uhr
(bisher bis 22 Uhr)
Mittwoch, Freitag: 15 bis 17 Uhr
und von 19 bis 21 Uhr
(bisher 15 bis 22 Uhr)
Samstag, Sonntag, Feiertage: 10
bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr
(bisher 10 bis 22 Uhr)
Ärztliche Hausbesuche über 116Ärztliche Hausbesuche über 116Ärztliche Hausbesuche über 116Ärztliche Hausbesuche über 116Ärztliche Hausbesuche über 116
117117117117117
Für die ambulante Versorgung
nicht mobiler bzw. bettlägeriger
Patienten in Oberberg steht der

ärztliche Hausbesuchsdienst zur
Verfügung. Die Hausbesuche wer-
den von der Arztrufzentrale NRW
koordiniert, diese ist an allen
Wochentagen rund um die Uhr
unter der kostenlosen Rufnum-
mer 116 117 erreichbar.
KinderKinderKinderKinderKinder-Notdienst in-Notdienst in-Notdienst in-Notdienst in-Notdienst in
GummersbachGummersbachGummersbachGummersbachGummersbach
Der kinder- und jungendärztlichen
Notdienst ist am Kreiskranken-
haus Gummersbach unterge-
bracht und mittwochs und frei-
tags von 16 bis 20 Uhr und an
Wochenenden von 9 bis 13 Uhr
und 16 bis 20 Uhr erreichbar.
Der ambulante augenärztliche
Notdienst wird wie gewohnt am
Montag, Dienstag und Donners-
tag von 19 bis 21 Uhr, Mittwoch
und Freitag von 13 bis 21 Uhr, am
Wochenende und an Feiertagen
von 8 bis 21 Uhr angeboten. Wel-
cher Augenarzt Notdienst hat, er-
fahren Patienten ebenfalls unter
der 116 117.
Weitere Informationen zum am-
bulanten Notdienst in Nordrhein
gibt es unter www.kvno.de/not-
dienst.

Ihr Pflegedienst für Bergneustadt & Umgebung

Rufen Sie uns an: 02261 9154093

Team

Sie brauchen Pflege-Unterstützung?
Gerne beraten wir Sie 
und sind persönlich für Sie da!

Wir bieten Ihnen:
• Alles rund um die ambulante Pflege
• Palliativ-Pflege
• Interkulturelle Pflege
• Pflegeschulungen

Die freundliche Pflege
Carola Schönstein

Carola & Marie Lisa
SchönsteinKölner Str. 374 · 51702 Bergneustadt · www.die-freundliche-pflege.de

&

Der Mensch im Mittelpunkt (24 h Rufbereitschaft)
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 19. Januar 2024Freitag, 19. Januar 2024Freitag, 19. Januar 2024Freitag, 19. Januar 2024Freitag, 19. Januar 2024
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
12.01.2024 um 10 Uhr12.01.2024 um 10 Uhr12.01.2024 um 10 Uhr12.01.2024 um 10 Uhr12.01.2024 um 10 Uhr

Wussten Sie schon...
…, dass der Screenshot eines digitalen
Zugtickets nicht ausreicht?
Er ist zwar praktisch, aber laut
den Richtlinien der Deutschen
Bahn bei der Fahrkartenkontrol-
le nicht gültig: der Screenshot
eines digitalen Zugtickets.
Bei einem Online-Ticket müs-
sen Reisende tatsächlich das
vollständige PDF bereithalten,
das ihnen per E-Mail zuge-
schickt wurde.
Wer mit Handy-Ticket verreist,
ist verpflichtet, den QR-Code
in der App „DB-Navigator“ vor-
zuzeigen.
Haben Zugreisende lediglich
einen Screenshot ihres Tickets
dabei, riskieren sie unter Um-
ständen zumindest vorläufig ein
erhöhtes Beförderungsentgelt
wegen Fahrens ohne gültigen
Fahrausweis – selbst wenn sie
sich ausweisen können.
„Dass einige Kontrolleur:innen
einen Screenshot des Tickets
trotzdem durchgehen lassen, ist
so gesehen reine Kulanz“, er-
klärt Monika Schiffer, Leiterin
der Euskirchener Beratungs-

stelle der Verbraucherzentrale
NRW. „Darauf sollten sich Rei-
sende also besser nicht verlas-
sen.“
Buchungen für Dritte sind na-
türlich trotzdem möglich. Mit
der Auftragsnummer lässt sich
das Ticket in den DB-Navigator
übertragen.
Alternativ kann das PDF des
Online-Tickets per E-Mail wei-
tergeleitet oder ganz klassisch
ausgedruckt werden.
Dann ist man auch nicht ab-
hängig von einer Internetver-
bindung oder dem Akku des
Smartphones.
- Bei Problemen im Nahverkehr
unterstützt die Schlichtungs-
stelle Nahverkehr:
www.schlichtungsstelle-
nahverkehr.de
- Zur Flugärger-App:
www.verbraucherzentrale.nrw/
flugaerger-app

(Verbraucherzentrale NRW /
Beratungsstelle Euskirchen)
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Schwimmbadbauer haben sonnige Berufsaussichten
Gibt es einen Beruf, in dem man
Träume erfüllen kann? In dem
individuelle Beratung genauso
gefragt ist wie handwerkliches
Können und ein Gespür für Äs-
thetik und Design? In dem man
Werte schafft, die für andere den
„Himmel auf Erden“ bedeuten?
Schwimmbadbauer ist so ein Be-
ruf - vor allem, wenn es um den
Bau privater Pools geht.
Hier sind kreative Könner am
Werk, die die Wellnesswünsche
ihrer Kunden wahr werden las-
sen. Schwimmbadbauer schaffen
Entspannungsoasen, Urlaubsorte
ohne Anreise oder schlicht Was-
serspaß vor der Haustür. Wer das
beherrscht, ist ein Allroundtalent.
Schließlich müssen Poolexperten
umfassendes Fachwissen haben.
Beckenbau und Bauphysik sind
ebenso gefragt wie Wärmegewin-
nung und Wasseraufbereitung.
Oder anders gesagt: Von A wie
Anlagentechnik bis Z bis Zu-
kunftstechnologien ist alles
dabei.

Schwimmbadbauer kennen sichSchwimmbadbauer kennen sichSchwimmbadbauer kennen sichSchwimmbadbauer kennen sichSchwimmbadbauer kennen sich
mit Energieeffizienz ausmit Energieeffizienz ausmit Energieeffizienz ausmit Energieeffizienz ausmit Energieeffizienz aus
Immer wichtiger wird zudem, sich
mit Energieeffizienz im Pool aus-
zukennen. Schließlich will der
Kunde von heute so ressourcen-
schonend wie möglich schwim-
men. Und Poolbauer wissen, wie
man alternative Energiequellen
nutzt, Wärme bewahrt und Was-
ser spart.
Da es keinen Ausbildungsberuf
Schwimmbadbauer gibt, arbeiten
in der Poolbranche Fachkräfte
mit unterschiedlichen Qualifika-
tionen, beispielsweise: Mecha-
troniker, Sanitär-/Heizung-/Kli-
ma-Fachleute, Verfahrenstechni-
ker, Elektriker, Anlagenbauer,
Schreiner und Ingenieure. Sie
widmen sich der Erfüllung von
Poolträumen - und haben dabei
selber traumhafte Berufsaussich-
ten.

Poolbau hat ZukunftPoolbau hat ZukunftPoolbau hat ZukunftPoolbau hat ZukunftPoolbau hat Zukunft
Denn gesellschaftliche Entwick-
lungen stärken den Wirtschafts-
zweig. Dazu gehören das zuneh-
mende Gesundheitsbewusstsein
sowie die Alterung der Bevölke-
rung, die den Wunsch nach sanf-
ten Bewegungsangeboten stei-
gen lässt. Auch die anhaltende

Niedrigzinspolitik und die hohe
Inflationsrate machen Investiti-
onen in die eigene Immobilie at-
traktiv. Hinzu kommt - das be-
schreibt der Trend „Homing“ -,
dass der Wunsch wächst, es sich
zu Hause schön zu machen und
auch den Garten als Lebensbe-
reich mit einzubeziehen.
Da das Privatvermögen der Deut-
schen einen Stand von rund 7
Billionen Euro erreicht hat und
es hierzulande rund 18 Millionen
Einfamilienhäuser, aber nur 2,1
Millionen private Pools gibt, ist
Marktpotenzial vorhanden. Jo-
bangebote aus der Schwimmbad-
branche findet man auf der
Website des Bundesverbandes
Schwimmbad & Wellness e.V.
(bsw) unter www.bsw-web.de.
(akz-o) Arbeiten am Technikschacht. Foto: Rambow Pooldesign/akz-oArbeiten am Technikschacht. Foto: Rambow Pooldesign/akz-oArbeiten am Technikschacht. Foto: Rambow Pooldesign/akz-oArbeiten am Technikschacht. Foto: Rambow Pooldesign/akz-oArbeiten am Technikschacht. Foto: Rambow Pooldesign/akz-o
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Unterstützung bei hohen Heizkosten
Anspruch auf Sozialleistungen bei regelmäßigem Einkommen
Die infolge der Energiekrise ein-
geführten Preisbremsen bei Gas,
Strom und Fernwärme haben in
diesem Jahr für finanzielle Ent-
lastung bei Verbraucher:innen
gesorgt.
Allerdings laufen die Energiepreis-
bremsen zum 31.12.2023 aus.
„Verbraucher:innen, die derzeit
noch vertraglich an teurere En-
ergieverträge gebunden sind und
nicht zeitnah in preiswertere Ta-
rife wechseln können, bekommen
das Auslaufen der Preisbremsen
im kommenden Jahr finanziell zu
spüren“, sagt Kolja Ofenhammer,
Fachexperte für Energieschulden
und Sozialrecht der Verbraucher-
zentrale NRW.
Höhere monatliche Nebenkosten
an Vermieter:innen oder steigen-
de Abschläge an Energieversor-
ger können die Folge sein. „Auch
Menschen mit regelmäßigem Ein-

Anspruch auf Sozialleistungen beiAnspruch auf Sozialleistungen beiAnspruch auf Sozialleistungen beiAnspruch auf Sozialleistungen beiAnspruch auf Sozialleistungen bei
hohen Heizkosten prüfenhohen Heizkosten prüfenhohen Heizkosten prüfenhohen Heizkosten prüfenhohen Heizkosten prüfen

Verbraucher:innen, die aufgrund
ihres regelmäßigen Einkommens
sonst keinen Anspruch auf Sozial-
leistungen haben, können im Ein-
zelfall eine Unterstützung vom
Jobcenter oder Sozialamt für die
monatlichen Heizkosten beantra-
gen. Eine finanzielle Unterstüt-
zung bei den Heizkosten ist so-
wohl möglich, wenn Verbrau-
cher:innen einen direkten Vertrag
mit einem Energieversorger ha-
ben, als auch beim Bezahlen der
Heizenergie über die Nebenkos-
tenabrechnung an Vermieter:in-
nen. Zu beachten ist, dass nur
Heizkosten übernommen werden.
Für Stromkosten wird die finanzi-
elle Unterstützung nur übernom-
men, wenn mit Strom geheizt wird.

WWWWWas bei der as bei der as bei der as bei der as bei der AntrAntrAntrAntrAntragstellung zuagstellung zuagstellung zuagstellung zuagstellung zu
beachten istbeachten istbeachten istbeachten istbeachten ist

Ist die Heizkostennachzahlung so
hoch, dass Verbraucher:innen sie
nicht zahlen können, muss die
Übernahme der Kosten schriftlich
beantragt werden. Erwerbstätige
oder-fähige Verbraucher:innen
können sich dazu an das örtliche
Jobcenter wenden, andernfalls ist
das Sozialamt der richtige An-
sprechpartner.
Dies gilt beispielsweise für an-
spruchsberechtigte Rentner:in-
nen. Der Antrag muss zeitnah ge-
stellt werden, sobald die Heizkos-
tenabrechnung vorliegt.
Verbraucher:innen, die nicht mehr
erwerbsfähig oder im Rentenal-
ter sind, müssen den Antrag noch

im Monat der Fälligkeit der Rech-
nung beim Jobcenter oder Sozial-
amt stellen. Wichtig: Bis zum
31.12.2023 kann der Antrag beim
Jobcenter noch drei Monate nach
Fälligkeit der Rechnung gestellt
werden. Ab 01.01.2024 gilt diese
verlängerte Frist nicht mehr.

Höhe des regelmäßigen Einkom-Höhe des regelmäßigen Einkom-Höhe des regelmäßigen Einkom-Höhe des regelmäßigen Einkom-Höhe des regelmäßigen Einkom-
mens berücksichtigenmens berücksichtigenmens berücksichtigenmens berücksichtigenmens berücksichtigen

Der Anspruch auf Sozialleistungen
ist bei regelmäßigem Einkommen
von mehreren Bedingungen ab-
hängig. Dazu zählt, mit wie vielen
Personen
im Haushalt gelebt wird, ob
beispielsweise ein Mehrbedarf
(z.B. wegen Schwangerschaft oder
als alleinerziehender Elternteil)
vorliegt und wie hoch die Miete
und entsprechende Heizkosten
ausfallen. Ein Anspruch auf staat-
liche Unterstützung besteht
darüber hinaus nur dann, wenn
kein erhebliches Vermögen vor-
handen ist. Bei Leistungen des
Jobcenters wie dem Bürgergeld
liegt ein erhebliches Vermögen
vor, wenn das sofort verfügbare
Vermögen (z.B. Bargeld, Vermö-
gen auf Girokonto, Sparbuch)
15.000 Euro für jede Person im
Haushalt übersteigt. Bei der
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung besteht ein
Schonvermögen von 10.000 Euro
für jeden leistungsberechtigten
Menschen.

Ist die Unterstützung bei hohenIst die Unterstützung bei hohenIst die Unterstützung bei hohenIst die Unterstützung bei hohenIst die Unterstützung bei hohen
Heizkosten auch möglich, wennHeizkosten auch möglich, wennHeizkosten auch möglich, wennHeizkosten auch möglich, wennHeizkosten auch möglich, wenn
bereits Sozialleistungen bezogenbereits Sozialleistungen bezogenbereits Sozialleistungen bezogenbereits Sozialleistungen bezogenbereits Sozialleistungen bezogen
werden?werden?werden?werden?werden?

Erhalten Verbraucher:innen
bereits Leistungen vom Jobcenter
oder Sozialamt, wird die Nach-
zahlung aus der Nebenkostenab-
rechnung oder der Jahresver-
brauchsabrechnung übernommen,
sofern der Verbrauch angemes-
sen ist.
Leistungsempfänger:innen können
sich hierfür an das Jobcenter oder
Sozialamt wenden. Dies gilt auch,
wenn Wohngeld oder Kinderzu-
schlag bezogen wird. (Verbrau-
cherzentrale NRW/Bergisch Glad-
bach)

kommen können Anspruch auf
Sozialleistungen bei hohen Heiz-
kosten haben und ihr Recht auf
finanzielle Unterstützung einfor-
dern.“ Worauf bei der Antragstel-
lung zu achten ist, zeigt die Ver-
braucherzentrale NRW in vier
Tipps.


